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WIE SIE STEUERN SPAREN 
UND GLEICHZEITIG MITARBEITER MOTIVIEREN KÖNNEN

In unserem kostenlosen Whitepaper  erfahren Sie mehr 
zu den Themen:

-  Gehaltsextra Gutscheine: Diese 8 Steuerspielregeln 
 müssen Sie beachten

-  8 Gehaltsextras, mit denen Sie Ihre  Mitarbeiter motivieren
- Diese 5 Gehaltsextras senken die Fahrtkosten

Jetzt kostenlos anmelden und 
herunterladen:

1

STEUERN SPAREN,  MITARBEITER MOTIVIERENWie Sie Gehaltsextras clever nutzen – mit rechtssicherer 

Vorlage für einen Waren- oder Tankgutschein 

Nuthawut  – stock.adobe.com

dhz.net/gehaltsextras

KOSTENLOSES WHITEPAPER inkl. rechtssicherer  Vorlage für einen  Waren- oder Tankgutschein

KURZ UND BÜNDIG

Empfänger werden überprüft
Ab 9. Oktober gibt es die Empfänger-
überprüfung. Die Banken überprüfen 
dann bei Überweisungen, ob der 
Name des Zahlungsempfängers mit 
der IBAN übereinstimmt. Darauf 
macht der Bundesverband Deutscher 
Banken (BDB) aufmerksam. Das 
Ergebnis werde von der Bank ange-
zeigt. Nach dieser Prüfung könne die 
Überweisung freigegeben werden. 
Ziel der Empfängerüberprüfung sei 
es, Kundinnen und Kunden noch bes-
ser vor Fehleingaben und Betrugsver-
suchen im Zahlungsverkehr zu schüt-
zen. Die Empfängerüberprüfung gibt 
es für Sepa-Überweisungen und 
Sepa-Echtzeitüberweisungen zwi-
schen Zahlungskonten im Euroraum. 
Der BDB hat Antworten auf die wich-
tigsten Fragen zusammengestellt.

Wie kann ich die Empfängerüber-
prüfung nutzen?
Die Bank führt die Empfängerüber-

Eine gute Risikobesprechung  
wird immer wichtiger
Dass die KI längst auch das Handwerk erobert hat, ist unbestritten. Dass das allerdings auch Auswirkungen auf den Versicherungsschutz hat, 
hat noch nicht alle erreicht VON SABINE HILDEBRANDT-WOECKEL

G
oldschmiede oder Tischle-
reien nutzen sie für kreative 
Entwürfe, Bäckereien zur 
besseren Prognose von 

Backmengen und in der Augenoptik 
unterstützt sie bei der Netzhaut-Ana-
lyse. Künstliche Intelligenz ist längst 
im Handwerk angekommen. Sie hilft 
bei Verwaltungsaufgaben oder bei 
der Planung von Prozessen. Und auch 
Chatbots für den Kundenservice 
gehören inzwischen in vielen Betrie-
ben zum Alltag.

Entsprechend lang ist auch die Auf-
zählung des Zentralverbands des 
Deutschen Handwerks auf die Frage, 
welche Rolle die KI im Handwerk 
spielt. Und auch wenn „sie hand-
werkliches Können in absehbarer Zeit 
nicht ersetzen wird“, wie es dort 
heißt, so geht man doch davon aus, 
dass sie im Handwerk immer mehr 
dazu beitragen wird, „Prozesse effi-
zienter zu machen, neue Gestaltungs-
spielräume zu eröffnen oder den 
Kontakt zu Kunden zu verbessern“.

Ein Drittel der Betriebe hat KI 
erprobt oder eingeführt
Eine Einschätzung, die sich auch 
durch Zahlen belegen lässt. Allein in 
Nordrhein-Westfalen hat bereits ein 
Drittel der Handwerksbetriebe KI-An-
wendungen im Betrieb erprobt oder 
eingeführt, wie es der KI-Index 
Handwerk NRW 2024 auswies. Wobei 
die Experten des ZDH davon ausge-
hen, dass es eine ähnliche Verbrei-
tung auch insgesamt im Bundesge-
biet gibt.

„Die KI spielt eine immer größere 
Rolle“, das beobachtet auch Mike 
Görn, Geschäftsführer des Versiche-
rungsmaklers „HandwerkSchafft.
de“. Immer häufiger stößt er bei 
Gesprächen oder Begehungen mit 
seinen Kunden auf die Thematik. 
Gleichzeitig sagt Görn aber auch, dass 
mit der Nutzung auch neue Risiken 
einhergehen, „ist vielen nicht 
bewusst“.

Dabei liegen die eigentlich auf der 
Hand. Viele Systeme verarbeiten sen-
sible Kundendaten oder vertrauliche 
Betriebsinformationen. Kommt es 
hier zu Sicherheitslücken oder 
Angriffen, können Datenschutzver-
stöße und Bußgelder drohen. Auch 
Hackerangriffe auf KI-Systeme, feh-
lerhafte Algorithmen oder intranspa-
rente Entscheidungsprozesse, betont 
man beim ZDH, „sind weitere Gefah-
ren, die Betriebe nicht unterschätzen 
sollten“. 

Da die KI keine eigene Rechtsper-
sönlichkeit besitzt, haften im Scha-
densfall immer die beteiligten Men-
schen oder Unternehmen – also Her-
steller, Betreiber oder Anwender. 
Zwar hat die EU hier, um Rechtssi-
cherheit zu schaffen, Ende 2024 die 
Produkthaftungsrichtlinie grundle-
gend überarbeitet, sie an das digitale 
Zeitalter angepasst und erstmals 
ausdrücklich auch KI-Systeme einbe-
zogen. Doch auch wenn damit künf-
tig die Hersteller für fehlerhafte Pro-
dukte haften*. Werden die Systeme 
unsachgemäß eingesetzt, ist und 
bleibt der Nutzer, also der Betrieb in 
der Verantwortung. 

Ein passender Versicherungs-
schutz ist also eigentlich unabding-
bar. Görn zählt drei Versicherungen 
auf, die in diesem Zusammenhang 
relevant sind: 

 ț Betriebshaftpflicht (BHV) 
Sie bietet Schutz vor finanziellen 
Schäden, die durch ihre KI-Pro-
dukte oder -Dienstleistungen ver-
ursacht werden. 

 ț Berufshaftpflicht  
Sie ist wichtig, wenn Betriebs-
inhaber auch als Berater oder 
Sachverständige tätig sind und 
hierbei auch KI-Technologien nut-
zen. Ohne diesen Schutz müssen 
Schadensersatzansprüche aus 
dem eigenen Vermögen abgedeckt 
werden.

 ț Cyberversicherung 
Sie deckt Schäden durch Daten-
verlust, Datenschutzverletzungen 
oder Hackerangriffe ab, wenn 
diese im Zusammenhang mit 
KI-Lösungen auftreten.

Wobei gerade die Cyberversicherung 
im Handwerk keineswegs so verbrei-
tet ist, wie sie sein sollte, worauf 
Ende letzten Jahres auch die stellver-
tretende Hauptgeschäftsführerin des 
Gesamtverbands der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft (GDV), Anja 
Käfer-Rohrbach in einem Interview 
mit der DHZ hinwies. 

Versicherungsarten lassen  
sich nicht scharf trennen
Hinzu kommt noch, dass es eine 
trennscharfe Unterscheidung zwi-
schen diesen Versicherungen eigent-
lich nicht gibt, was es für Betriebsin-
haber nicht unbedingt einfach 
macht, den richtigen Schutz zu fin-
den. Alle drei werden sowohl als 
separate Versicherungen als auch als 
Bausteine angeboten. So sind bei-
spielsweise Vermögensschäden, die 

durch Gutachter- oder Sachverständi-
gentätigkeiten entstehen können, bei 
immer mehr Anbietern in der 
Betriebshaftpflicht mitversichert, 
solange diese Tätigkeit nicht haupt-
beruflich durchgeführt wird. Und 
ebenso können auch Cyberversiche-
rungen als Bausteine in eine BHV 
eingebunden werden.

Für Betriebsinhaber bedeutet das, 
dass sie nicht nur sehr genau schauen 
müssen, wo genau die eigenen KI-Ri-
siken eigentlich liegen, sondern auch 
welcher Anbieter mit welcher Police 
im möglichen Schadensfall wirklich 
der richtige ist. Denn tatsächlich, 
erläutert Versicherungsmakler Görn, 
„unterscheiden sich auch die Bedin-
gungen der einschlägigen Policen 
zum Teil erheblich“.

Wie der ZDH empfiehlt daher auch 
Görn, beim Einsatz von KI immer 
eine individuelle Risiko-Beratung in 
Anspruch zu nehmen. Nach der der 
Versicherungsschutz dann passgenau 
auf die Bedürfnisse des jeweiligen 
Handwerksbetriebs zugeschnitten 
wird. Wobei es wichtig ist, alle im 

Bäcker können KI beispielsweise zur Mengenprognose nutzen.   Foto: www.amh-online.de

Rahmen dieser Besprechung erhobe-
nen Risiken auch schriftlich festzu-
halten.

Diverse Obliegenheiten  
sind zu beachten
Auf noch etwas weisen sowohl ZDH 
als auch Versicherungsexperte hin: 
Um im Versicherungsfall abgesichert 
zu sein, müssen nach Vertragsab-
schluss diverse Obliegenheiten 
beachtet werden. Dazu gehört bei der 
Cyberversicherung zum Beispiel, 
dass der Betrieb über Sicherheits-
maßnahmen wie Firewalls, Antivi-
renprogramme, regelmäßige Updates 
und ein solides Patchmanagement 
verfügt. Zudem braucht es regelmä-
ßige Backups und geschulte Mitarbei-
ter. Fehler bei der Überwachung oder 
ein blindes Vertrauen in KI-Entschei-
dungen können als Fahrlässigkeit 
gewertet werden.

*Auf Grundlage der europäischen Richtlinie 
wird derzeit auch das deutsche Produkthaf-
tungsgesetz neu gefasst. Nach der geplanten 
Verabschiedung durch Bundestag und Bundes-
rat soll die Neufassung am 9. Dezember 2026 in 
Kraft treten. In der EU wird derzeit zudem eine 
ergänzende Versicherungspflicht für Betreiber 
von KI-Systemen diskutiert. Ziel ist, das Ge-
schädigte im Ernstfall schnell und effizient ent-
schädigt werden können.

prüfung automatisch durch – ob im 
Online-Banking, in der Banking-App 
oder am Selbstbedienungsterminal.

Welche Ergebnisse hat die Über-
prüfung?
Innerhalb weniger Sekunden gibt es 
eine der folgenden Rückmeldungen: 
Name und IBAN stimmen überein, 
Name und IBAN stimmen fast über-
ein (mit Angabe des korrekten 
Namens), Name und IBAN stimmen 
nicht überein. Die Kunden entschei-
den dann selbst, ob sie die Überwei-
sung freigeben.

Was passiert, wenn Name und 
IBAN nur fast oder gar nicht über-
einstimmen?
Manchmal wird ein Konto unter 
einem anderen Namen geführt – zum 
Beispiel dem Namen des Geschäftsin-
habers statt dem Namen auf dem 
Ladenschild. Ist das Ergebnis der 

Empfängerüberprüfung nicht nach-
vollziehbar, kann beim Zahlungs-
empfänger direkt nachgefragt wer-
den, um eine Überweisung an eine 
falsche Person zu vermeiden.

Wie schnell ist die Empfängerüber-
prüfung?
Das Ergebnis der Empfängerüberprü-
fung wird unmittelbar nach Eingabe 
der Empfängerdaten angezeigt.

Gibt es die Empfängerüberprüfung 
auch für Daueraufträge?
Werden Daueraufträge geändert oder 
neu eingerichtet, wird die Empfänge-
rüberprüfung ebenfalls durchge-
führt.

Entstehen mir für die Empfängerü-
berprüfung Kosten?
Die Empfängerüberprüfung ist für 
Kundinnen und Kunden kostenfrei.
 DHZ


